FIRMANMELDUNG in der Pfarre Thaur

Firmling Taufname(n): ……………………………………………………….
Familienname: …………………………………………………………………
geboren am: …………………………. in: ……………………………………
getauft am: …………………………….Pfarre: ………………………………
laut Taufbuch Band: ………Seite: ……. RZ: …… Diözese: ………………
Wohnpfarre des Firmlings: …………………Schule: ……………………….
Wohnadresse: ………………………………………..………………………..
Tel. Nr. des Firmlings: …………………………………………………………


Eltern des Firmlings: ………………………………………………………….
Tel. Nr. der Eltern: ……………………………………………………………...
Email-Adresse der Eltern: ……………………………………………………..

Pate/Patin Taufname(n): ……………………………………………………..
Familienname: …………………………………………………………………
geboren am: …………………… in: …………………………………………..
Religion: …………………gefirmt am : …………….. in: ……………………
Stand (ledig – kirchl. verheiratet – verwitwet) :……………………………...
Wohnadresse: ……………………………Telnr.:…….……………………….

Ich stimme zu, dass der Name und evtl. Fotos des Firmlings im Jochwind und auf der Homepage veröffentlich werden. 

Thaur, am …………………….                 ………………………………….…
								Firmling

							 …………………………………….
								Elternteil

--------------------------------------- bitte abtrennen ------------------------------------

Zur Information

Die Anmeldung dient unter anderem der Ausstellung der Firmkarte, die als Bestätigung für die Teilnahme am Firmunterricht vom zuständigen Pfarrer dem Firmling am Ende der Vorbereitung übergeben wird. Bei der Firmung ist diese Karte dem jeweiligen Firmspender vorzuweisen.

Das für den Empfang des Sakramentes der Firmung erforderliche Alter ist 14 Jahre bzw. 4. Klasse Mittelschule oder Gymnasium. Ist der Firmling nicht in Thaur getauft worden, so ist sein Taufschein oder seine Taufbestätigung zur Einsicht vorzulegen.

Das Amt des Firmpaten kann nur übernehmen, wer römisch-katholisch und selbst gefirmt ist und das 16. Lebensjahr vollendet hat. Die o.a. Daten werden intern von uns überprüft und bei Bedarf werden wir mit dem Paten direkt Kontakt aufnehmen.

Der Infoabend für die Firmlinge und Eltern findet am Dienstag, den 30. 9. 2025 um  20 Uhr Uhr im „Alten Gericht“ statt.

